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rium des Gaststaates einreisen, um dort ihre Tätigkeit auf
zunehmen, oder, wenn sie sich bereits auf diesem Territorium 
befinden, von dem Zeitpunkt an, in dem ihre Ernennung 
dem Gaststaat von der Organisation oder vom Entsendestaat 
notifiziert wird.

(2) Die Privilegien und Immunitäten einer Person, deren 
dienstliche Tätigkeit beendet ist, werden normalerweise zum 
Zeitpunkt der Ausreise oder aber nach Ablauf einer hierfür 
gewährten Frist hinfällig. Hinsichtlich der von der betref
fenden Person in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit als 
Mitglied der Mission vorgenommenen Handlungen bleibt je
doch die Immunität auch weiterhin bestehen.

(3) Im Falle des Ablebens eines Mitglieds der Mission ge
nießen seine Familienangehörigen bis zum Ablauf einer an
gemessenen Frist für ihre Ausreise weiterhin die ihnen zu
stehenden Privilegien und Immunitäten.

(4) Stirbt ein Mitglied der Mission, das weder Staatsbürger 
des Gaststaates ist noch dort seinen ständigen Wohnsitz hat, 
oder ein in seinem Haushalt lebender Familienangehöriger, 
so gestattet der Gaststaat die Ausfuhr des beweglichen Ver
mögens des Verstorbenen mit Ausnahme von auf dem Terri
torium des Gaststaates erworbenen Vermögensgegenständen, 
deren Ausfuhr zum Zeitpunkt des Todesfalles verboten war. 
Von beweglichem Vermögen, das sich nur deshalb im Gast
staat befindet, weil sich der Verstorbene als Mitglied der Mis
sion oder als Familienangehöriger eines solchen in diesem 
Staate aufhielt, werden keine Erbschaftssteuern erhoben.

A r t i k e l  39 
Freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit

(1) Der Leiter der Mission und die Mitglieder des diploma
tischen Personals der Mission dürfen im Gaststaat keine frei
berufliche oder gewerbliche Tätigkeit zur Erzielung persön
lichen Gewinns ausüben.

(2) Sofern nicht solche Privilegien und Immunitäten vom 
Gaststaat gewährt werden, genießen Mitglieder des Verwal- 
tungs- und technischen Personals und die im Haushalt eines 
Mitglieds der Mission lebenden Personen bei Ausübung einer 
auf Erzielung persönlichen Gewinns gerichteten freiberufli
chen oder gewerblichen Tätigkeit keinerlei Privileg oder 
Immunität in bezug auf ihre in Ausübung dieser Tätigkeit 
oder im Zusammenhang damit vorgenommenen Handlungen.

A r t i k e l  40 
Beendigung der dienstlichen Tätigkeit

Die dienstliche Tätigkeit des Leiters der Mission oder eines 
Mitglieds des diplomatischen Personals der Mission wird un
ter anderem dadurch beendet:

a) daß der Entsendestaat der Organisation die Beendigung 
dieser dienstlichen Tätigkeit notifiziert;

b) daß die Mission endgültig oder vorübergehend abberu
fen wird.

A r t i k e l  41
Schutz der Räumlichkeiten, des Vermögens 

und der Archive 1

(1) Wird die Mission endgültig oder vorübergehend abbe
rufen, so hat der Gaststaat die Räumlichkeiten, das Vermö
gen und die Archive der Mission zu achten und zu schützen. 
Der Entsendestaat hat alle geeigneten Maßnahmen zu tref
fen, um den Gaststaat so bald als möglich von dieser besonde
ren Pflicht zu entbinden. Er kann der Organisation mit de
ren Zustimmung oder einem dem Gaststaat genehmen dritten 
Staat die Obhut der Räumlichkeiten, des Vermögens und der 
Archive der Mission übertragen.

(2) Auf Ersuchen des Entsendestaates gewährt der Gaststaat 
diesem Möglichkeiten für den Abtransport des Vermögens 
und der Archive der Mission vom Territorium des Gaststaa
tes.

TEIL III
DELEGATIONEN IN ORGANEN 

UND AUF KONFERENZEN

A r t i k e l  42 
Entsendung von Delegationen

(1) Ein Staat kann in Übereinstimmung mit den Regeln der 
Organisation eine Delegation in ein Organ oder zu einer Kon
ferenz entsenden.

(2) Mehrere Staaten können in Übereinstimmung mit den 
Regeln der Organisation dieselbe Delegation in ein Organ 
oder zu einer Konferenz entsenden.

, A r t i k e l  43
Ernennung der Mitglieder der Delegation

Vorbehaltlich der Artikel 46 und 73 kann der Entsende
staat die Mitglieder der Delegation nach eigenem Ermessen 
ernennen.

A r t i k e l  44 
Beglaubigungsschreiben der Delegierten

Beglaubigungsschreiben für den Leiter der Delegation und 
die anderen Delegierten werden vom Staatsoberhaupt, vom 
Regierungschef, vom Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten oder, wenn es die Regeln der Organisation oder die Ge
schäftsordnung der Konferenz zulassen, von einem anderen 
zuständigen Organ des Entsendestaates ausgestellt. Sie wer
den der Organisation bzw. der Konferenz übermittelt.

A r t i k e l  45 
Zusammensetzung der Delegation

Außer dem Leiter der Delegation kann die Delegation an
dere Delegierte, diplomatisches Personal, Verwaltungs- und 
technisches Personal sowie dienstliches Hauspersonal umfas
sen.

А r t i к e 1 46 
Größe der Delegation

Die Größe der Delegation darf die in Anbetracht der Auf
gaben des Organs bzw. der Zielstellung der Konferenz sowie 
der Bedürfnisse der betreffenden Delegation und der Um
stände und Verhältnisse im Gaststaat angemessenen und 
normalen Grenzen nicht überschreiten.

A r t i k e l * 4 7
Notifizierungen

(1) Der Entsendestaat notifiziert der Organisation bzw. der 
Konferenz:

a) die Zusammensetzung der Delegation, einschließlich der 
Dienststellung, des Titels und der Rangfolge der Mitglie
der der Delegation sowie alle in der Folgezeit eintreten- 
den. diesbezüglichen Veränderungen;

b) die Ankunft und die endgültige Abreise der Mitglieder 
der Delegation und die Beendigung ihrer dienstlichen 
Tätigkeit in der Delegation;

c) die Ankunft und die endgültige Abreise einer Person, 
die ein Mitglied der Delegation begleitet;

d) den Beginn und die Beendigung der Beschäftigung von 
im Gaststaat ansässigen Personen’ als Mitglieder des 
Personals der Delegation oder als private Hausange
stellte;

e) die Lage der Räumlichkeiten der Delegation und der 
privaten Wohnungen, die gemäß Artikel 59 Unverletz
lichkeit genießen, sowie alle' sonstigen zu deren Kenn
zeichnung notwendigen Angaben.

(2) Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Mög
lichkeit auch im voraus zu notifizieren.


